
Spezielle Bauvorschriften / Bebauungspläne   730.150 

 44 

128 

Basel  

SNCF Eilgut / Bahnhof SBB Masterplan, Konzept 86 / Viaduktstrasse / Centralbahn-

strasse / Margarethenstrasse  

GRB vom 25. Juni 1987  

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kommission, beschliesst:  

1.  

2. 

Für das im Plan Nr. 11’398 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 1. Juli 1986 senkrecht schraf-

fierte Gebiet werden gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes folgende spezielle Bauvorschriften erlas-

sen:  

a) Das Fernbild der Stadt und der Landschaft darf im Blick von den öffentlichen Aussichts- und 

 Vermessungspunkten der St. Margarethenkirche und des Bruderholzrains (zwischen der Pass-

 wangstrasse und dem Thiersteinerrain) nicht beeinträchtigt werden. Namentlich sind historisch 

 oder künstlerisch wertvolle Bauwerke zu beachten.  

 Die zuständige Bewilligungsinstanz kann hiezu eine geringere Gebäudehöhe und Geschoss-

 zahl vorschreiben als die Zonenvorschriften erlauben.  

b) Die Ausnützungsziffer von 2,5 darf in keinem Fall überschritten werden; ein Anspruch auf ih-

 re Ausschöpfung besteht nur unter Vorbehalt von lit. a dieser Vorschriften. Anzurechnen ist 

 die Bruttogeschossfläche der oberirdischen Geschosse ab der Höhe der Strassenlinie der Via-

 duktstrasse und der Centralbahnstrasse.  

c) Der Regierungsrat kann ausnahmsweise eine grössere Gebäudehöhe und Geschosszahl zulas-

 sen als die Zonenvorschriften festlegen. Lit. a und b dieser Vorschriften sind in jedem Fall 

 anzuwenden.  

d) Die Anschlussmöglichkeiten an das öffentliche Strassennetz und die Anzahl der zu schaffen-

 den Parkierungsplätze werden aufgrund der Zweckbestimmung der geplanten Bauten be-

 stimmt. Dabei  sind die Grundsätze des «Konzeptes 86» streng anzuwenden. Die günstige 

 Lage zum öffentlichen  Verkehrsmittel ist angemessen zu berücksichtigen.  

3. 

4. 

Der Regierungsrat wird, gestützt auf § 16 Abs. 2 des Allmendgesetzes ermächtigt, auf der im Plan 

Nr. 11’399 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 1. Juli 1986 bezeichneten Fläche Allmend-

parzellen zu bilden und diese mit unselbständigen Baurechten zu belasten.  

5. 

Der Regierungsrat ist ermächtigt, bei der definitiven Festsetzung die nördliche und die südliche Zonen-

grenze sowie die Bau- und Strassenlinien in geringem Umfang anzupassen.  
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Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.  
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